
S a t z u n g 

über die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Saerbeck "An der Ibbenbürener Str." 

Gemäß § lo in Verbindung mit § 13 BBauG hat der Rat der 
Gemeinde Saerbeck in seiner Sitzung vom 16 . 1. 1975 fol
gende Bebauungsplanänderung als Satzung beschlossen: 

Der Bebauungsplan Saerbeck "An der Ibbenbürener Str." wird 
in vereinfachtem Verfahren gem. § 13 in Verbindung mit § lo 
BBauG wie folgt geändert: 

Auf dem Grundstück Gemackung Saerbeck Flur 34, Flurstück 333, 
wird die Dachneigung für die geplante Bebauung auf 18° fest
gesetzt. Die Dachneigung der bisher vorhandenen Bebauung be
trug 45 - so0 • 

In der nachstehend abgedruckten Skizze wird das Grundstück 
dargestellt. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehend wiedergegebene Satzung über die vereinfachte 
Änderung des Bebauungsplanes Saerbeck "An der Ibbenbürener Str." 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Saerbeck, den 27. z. 1975 

fjft~&u l b'vl/l/Vv 
Dr. Gerdemann 
Bürgermeister 
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